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– aktuelle medizin–leserforum

– Der Absatz über die Zif-
fern 1 und/oder 5 neben 
Sonderleistungen enthält 
einen Widerspruch inso-
fern, als Behandlungsfall 
(30 Tage) und Quartal 
gleichgesetzt werden. 
Nach meiner Rechnung 
kann ein Quartal drei 
Behandlungsfälle bein-
halten. Außerdem kann 
man doch bei einer völlig 
anderen Erkrankung auch 
vor dem Ablauf von 30 Tagen einen 
neuen/weiteren Behandlungsfall 
definieren.

ó  Dr. med. Gisela Lignitz, 
Sodenstich 66,  D-26131 Oldenburg

       

Ist es noch sinnvoll, einem Kollegen keine Rechnung zu schicken?
–

Früher war es üblich, dass sich Kollegen die Behandlung von 
Kollegen nicht honorieren ließen. Doch diese Tradition scheint 
langsam auszusterben, hat ein Leser festgestellt:

– Als ich vor Jahrzehnten eine private Krankenversicherung 
bei der Vereinten abschloss, gab es noch einen Ärztetarif, der 
wesentlich günstiger als die allgemeinen Konditionen war.

Nun, die Zeiten haben sich geändert. Die Vereinte Krankenversi-
cherung ist von der Allianz geschluckt worden. Es ist jetzt auch 
vermehrt festzustellen, dass Ärzte ihren Kollegen eine Rech-
nung schicken.

Zunächst dachte ich, dass der Grund hierfür in der Abschaffung 
des Ärztetarifes liegen könnte, aber meine Nachforschungen 
bei der Allianz gingen in dieser Hinsicht ins Leere. Bliebe jedoch 
zu prüfen, wie es sich bei den übrigen privaten Krankenversi-
cherungen verhält.

Sollte eine der privaten Krankenversicherungen in der Tat den 
günstigen Ärztetarif abgeschafft haben, dann wäre eine Rech-
nungsstellung bei einem Kollegen, der dort Mitglied ist, in der 
Tat gerechtfertigt.

Ansonsten ist ein Festhalten an der bisher geübten Tradition, 
einem Kollegen keine Rechnung zu schicken, bzw. lediglich die 
Eigenkosten in Rechnung zu stellen, im eigenen Interesse sehr 
zu empfehlen.

ó  Dr. med. Udo Fuchs, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Steenwisch 105, D-22527 Hamburg

Wie halten Sie es mit der Behandlung von Kollegen? 
Stellen Sie eine Rechnung aus? Und bietet Ihre Kranken-
versicherung noch den günstigen Ärztetarif? 
Schreiben Sie uns:
manhart@urban-vogel.de oder an den Verlag.

Ärztetarif bei Krankenkassen

Zum Beitrag „Häufige Fehler 
bei der Privatabrechnung“ 
in der MMW Nr. 6/2007, 
S. 58, hat uns folgende Zu-
schrift erreicht: 

Privatabrechnung

„Behandlungsfall“ und „Quartal“ sind 
zwei Paar Stiefel

Immer Ärger mit der
 Privatabrechnung: „Was 

ist das eigentlich 
für ein Posten: zerrissener 

Schwesternkittel?“

Anmerkung der Redaktion: 
Frau Dr. Lignitz hat Recht. 
Es muss tatsächlich mehrfach 
abgerechnet im Behandlungsfall
und nicht im Quartal heißen.
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